
Verordnung
über das Naturschutzgebiet "Mastberg und Innersteaue"

in der Stadt Hildesheim, Landkreis Hildesheim

Vom 22. 1. 2008

Aufgru nd der §§ 24, 28 c, 29, 30, 34 bund 55 Abs. 3 NNatG
i. d . F. vom 11. 4.1994 (Nds. GVBI. S. 155, 267), zuletzt geän
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 (Nds. GVBI.
S. 161), wird verordnet :

§ 1

Natursch utzgebiet
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet

wird zum Naturschutzgebiet (NSG) "Mastberg und Inn erst e
aue" erklärt. Es umfasst auch das ehemalige NSG .Jnnerst eaue
unter dem Mastberg".

(2) Das NSG liegt im Norde n der Stadt Hild esheim in der
Gemarkung Hild esh eim, in den Fluren 82, 83 , 84 und 85.

(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen
und au ch mitveröffentlichten Karte im Maßstab 1 : 5 000 (An 
lage) . Sie verläuft auf der Innenseite des dort dargestellt en
grauen Rasterb and es. Die Karte ist Bestandteil dieser Verord
nung.

(4) Das NSG .Jvlastb erg und Innersteaue" liegt vollständig
im Fauna-Flora-Habitat-(FFH-) Gebiet .Haseder Busch , Giese
ner Berge, Gallberg, Fink enb erg".

(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 37 ha.

§ 2

Schutzgegenstand und Schutzzweck
(1) Das NSG .Mastb erg und Inn ersteaue" liegt am Übergang

der naturräumlichen Regionen des Innerste-Berglandes zur
Hild esh eimer Lössbörde . Es umfasst einen Abschnitt der
Innerst e mit ih ren Flussauebereichen sowie den im Westen
angrenze nden Mastb erg. Nördlich schließt sich das NSG "Ha
seder Busch" an . Hoh e Gru ndwasserstände in der Innerste
aue bedingen eine bis heut e weitgeh end erhalten gebliebene
extensive Nutzung der Grünlandflächen als Feuchtwiesen.
Daneben find en sich zahlreiche Element e einer natürlichen
Flu ssaue wie Flutmulden und die Reste eines Altarmes mit
Flutrasen-, Hochstauden-, Seggen- und Röhri cht gesellschaf
ten . Naturnahe Auwälder befinden sich am Fuße des Mastb er
ges und östlich der Inn erste. Der Mastberg mit seinen grauen
Tonsteinen und festen Sandsteinen des Oberen Keuper ist
überwiegend mit einem Eichen-Hainbuchen wald bestanden,
der aus eine r ehemaligen Mitt elwald- und Waldweidenutzung
hervorgegangen ist. Am Westrand befindet sich ein bemer
kenswerter Bestand von Schneitelhainbuchen . Im Norden des
Mastb ergs sind bronze- und eisenzeitliche Grabhügel als ober
tägig sich tbare Kulturdenkmale erha lten geblieben.

(2) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die Erha ltung,
Pflege und Entwicklung der Innerst eau e sowi e des Mastb erges
als Lebensstätte schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten
und deren Lebensgemeins chaften sowie als ein e naturnah e
Flussauenlandschaft und ein Laubmischwald von besond erer
Eigenart, Vielfalt und Schönheit. Das Gebiet soll vor unnöti
gen Störu ngen und Beunruhigungen bewahrt werd en, insb e
sondere zum Wohl von Brut- und Rastvögeln und Fleder
mäus en .

(3) Die Erkläru ng zum NSG bezweckt insbesond ere die Er
haltung und Förd erung
a) der vielfält igen und eng mit einander verzahnten Biotop

typen der Aue, insbesondere der Auwälde r , Weidengebü
sehe , Feuchtwiesen , Hochstaudenfluren , Röhr ichte, Alt 
arme, Bachl äufe und Flutmulden als wesentliche Bestand
teile des Biotop verbundes entlang der Innerste,

b) des artenr eichen Feucht grünlands durch extens ive Nut
zung,

c) des Eichen-Mischwaldes (Lichter Wirtschaftswald) am Mast
berg mit seiner insb esondere durch Eichen-Überh ält er ge
prägten Struktur , mit einem hohen Totholzanteil und mit
dem im Norden gelegenen naturnahen Bach lauf,

d) der Sehneitelhainbuchen (Kulturhistorischer Wirts chafts
wald),

e) der Grabhügel und der erfahru ngsgemäß im Umfeld der
Grabhügel befindlichen obertägig nicht mehr sichtbaren
Bestattungen und

f) eines landesweit bedeuts amen Vorkommens des Salz
Hasenohrs .

(4) Das NSG ist Teil des Europäischen Ökologischen Netzes
"Natura 2000"; die UnterschutzsteIlung dient der Erhaltung
des Gebietes als FFH-Gebiet nach der Richtlinie 92/43/EWG
(FFH-Richtlinie) des Rates vom 21. 5. 1992 zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanz en (ABI. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt
geändert durch Richtlinie 2006/10 5/EG des Rates vom 20. 11.
2006 (ABI. EU Nr. L 363 S. 368) .

(5) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) für das FFH
Gebiet ist die Erhaltung und Wiederh erstellung eines günsti
gen Erhaltungszustandes, insb esondere durch die Erhaltung
und Förd erung

a) des priorit ären Lebensraumtypes (Anhang I FFH-Richtlinie)
91EO Auenwäld er mit Ainus glutinosa und Fraxinus ex
celsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
mit einem naturnahen Wasserh aushalt , standortgerechten ,
ursprünglich im Natur raum heimischen Baumarten, ei
nem hohen Alt - und Totholzanteil , Höhlenbäumen sowie
spez ifischen Habit atstrukturen (Flutrinnen, Tümpel, Ver
lich tungen) einschließlich ihrer typis chen Tier- und Pflan 
zenarten,

b) der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie)

aal 91FO Hartholzauenwälder mit Quercus robur , Ulmus
laevi s, Ulmus minor, Fraxinus exce lsior oder Fraxinus
angus tifolia (Ulmenion minoris),

die einen naturnahen Wasserhau shalt und alle Al
tersphasen in mosaikartigem Wechsel aufw eisen , mit
standortgerechten , ursprünglich im Natur raum hei
mischen Baumarten, einem hohen Alt- und Totholz
ant eil, Höhlenb äumen, vielgestaltige n Waldrändern
und auentypischen Habitatstrukturen (Flutrinnen, Tüm
pel, Verliehtungen) einschließlich ihrer typischen Tier
und Pflan zenarten,

bb) 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuc henwald (Calio-Car
pinetum)
in halbnatürlicher , stru kturre icher und teilw eise lich
ter Ausprägung auf mehr oder weniger trockenen ,
wärmebegünstigten Standorten mit allen Alterspha
sen in mosaikartigem Wechs el, mit standortgerechten,
ursprünglich im Natur raum heimi sch en Baumarten ,
einem hohen Alt- und Totholzanteil, Höh lenbäumen
und vielgestaltigen Waldrändern einschließlich ihrer
typi schen Tier- und Pflan zena rten ,

ce) 9160 Sub atlantischer oder mitteleuropäischer Stiel
eichenwald oder Hainbuchenwald (Carp in ion betuli)
in naturnahen bzw. halbnatürlichen und strukturrei
chen Ausprägun gen auf feuchten bis nassen Standor
ten mit allen Altersphasen in mos aikartigem Wechsel,
mit standortgerechten, ursprünglich im Natur raum
heimi schen Baumarten, einem hohen Alt - und Tot
holzanteil , Höhl enbäumen , natürlich entstandenen
Lichtungen und vielgestaltigen Waldrändern ein
schließlich ihrer typis chen Tier- und Pflan zena rten ,

dd) 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und
montanen bis alpinen Stufe (ein schließli ch ihrer Ver
gesellscha ftungen mit Röhrichten)
an Gewässerufern und feuc hten Waldrändern mit ih
ren typi schen Tier- und Pflanz enarten.
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(6) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele auf
land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen soll insbesondere durch Angebote
des Vertragsnaturschutzes erfolgen.

§ 3 
Schutzbestimmungen

(1) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG sind im NSG alle Handlungen
verboten, die das NSG oder einzelne seiner Bestandteile zer-
stören, beschädigen oder verändern, sofern in dieser Verord-
nung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG darf das NSG außerhalb der
Wege und Pfade nicht betreten oder auf sonstige Weise aufge-
sucht werden. Das Naturschutzgebiet darf östlich der Innerste
und im Sonderbiotop gar nicht betreten werden.

(3) Darüber hinaus werden folgende Handlungen, die das
NSG oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder stören
können, untersagt:
1. Hunde außerhalb der Wege frei laufen zu lassen,
2. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur ohne vernünf-

tigen Grund durch Lärm oder auf andere Weise zu stören,
3. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Wege

oder Pfade mit Kraftfahrzeugen zu befahren oder Kraft-
fahrzeuge dort abzustellen,

4. im NSG und außerhalb in einer Zone von 500 m Breite um
das NSG herum unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Flug-
modelle) zu betreiben und mit bemannten Luftfahrzeugen
(z. B. Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen, Hubschrau-
bern) zu starten,

5. organisierte Veranstaltungen außerhalb der befestigten
Wege ohne Zustimmung der zuständigen Naturschutzbe-
hörde durchzuführen.

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd bleibt unbe-
rührt. Dem allgemeinen Verbot gemäß Absatz 1 unterliegt
jedoch weiterhin die Neuanlage von
1. Wildäckern, Wildäsungsflächen, Futterplätzen und Hege-

büschen ohne Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde,

2. mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen
Einrichtungen (wie z. B. Hochsitzen) sowie anderen jagd-
wirtschaftlichen Einrichtungen, soweit sie dem Schutz-
zweck des § 2 zuwiderläuft.

(5) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in den
Absätzen 3 und 4 genannten Fällen zur Erteilung ihrer Zu-
stimmung Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungs-
weise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen oder Ge-
fährdungen des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder seines
Schutzzweckes entgegenzuwirken.

§ 4 
Freistellungen

(1) Die in den Absätzen 2 bis 5 aufgeführten Handlungen
oder Nutzungen sind von den Regelungen des § 24 Abs. 2
NNatG und des § 3 freigestellt und bedürfen keiner natur-
schutzrechtlichen Befreiung.

(2) Allgemein freigestellt sind
1. das Betreten des Gebietes durch die Eigentümer und Nut-

zungsberechtigten sowie deren Beauftrage zur rechtmäßi-
gen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke,

2. das Betreten des Gebietes und die Durchführung von Maß-
nahmen:
a) durch Bedienstete der Anstalt Niedersächsische Lan-

desforsten und der Naturschutzbehörden sowie deren
Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben,

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher
Stellen sowie deren Beauftragte in Erfüllung der dienst-
lichen Aufgaben dieser Behörden,

c) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die Durch-
führung von Maßnahmen nach Anzeige bei der zustän-
digen Naturschutzbehörde vier Wochen vor Beginn, es

sei denn, es handelt sich um eine gegenwärtige erheb-
liche Gefahr, die ein sofortiges Handeln erfordert; in
diesem Fall ist die zuständige Naturschutzbehörde un-
verzüglich über die durchgeführten Maßnahmen zu
unterrichten,

d) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Unter-
suchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder
auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde
oder mit deren Zustimmung,

e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie
Information und Bildung mit Zustimmung der zustän-
digen Naturschutzbehörde,

3. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege,
4. das Durchfahren des NSG auf der Flussmitte der Innerste

mit nicht durch Motorkraft angetriebenen Wasserfahr-
zeugen,

5. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in Ge-
wässern zweiter und dritter Ordnung nach den Grundsät-
zen des NWG und unter größtmöglicher Schonung der in
§ 2 Abs. 5 genannten Auwälder und Hochstaudenfluren,

6. die Nutzung der bestehenden rechtmäßigen Anlagen und
Einrichtungen in der bisherigen Art und im bisherigen
Umfang, die Unterhaltung und Instandsetzung nach An-
zeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde vier Wo-
chen vor Beginn der Maßnahme.

(3) Freigestellt auf den in der Karte dargestellten Flächen ist
die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Wiesennutzung nach
guter fachlicher Praxis und nach folgenden Vorgaben: 
1. die Nutzung der in der Karte mit Punktraster dargestellten

Dauergründlandflächen
a) ohne flächige Behandlung mit chemischen Pflanzen-

schutzmitteln, 
b) ohne Veränderung der Bodengestalt,
c) ohne Ausbringung von Kot aus der Geflügelhaltung,
d) ohne Erneuerung der Grasnarbe durch Umbruch, zu-

lässig sind Über- oder Nachsaaten, auch im Scheiben-
oder Schlitzdrillverfahren,

e) ohne ackerbauliche Zwischennutzung;
2. die Nutzung der in der Karte mit Schrägschraffur darge-

stellten Dauergrünlandflächen zusätzlich zu Nummer 1 
a) ohne zu düngen, 
b) ohne Bearbeitung oder Mahd in der Zeit vom 1. März

bis zum 15. Juni eines jeden Jahres.
Die zuständige Naturschutzbehörde kann Ausnahmen von
den Regelungen der Nummern 1 und 2 zustimmen, sofern
diese nicht dem Schutzzweck widersprechen.

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft auf
den Flächen der Anstalt Niedersächsische Landesforsten nach
den Grundsätzen der langfristigen ökologischen Waldent-
wicklung gemäß RdErl. des ML vom 20. 3. 2007 (Nds. MBl.
S. 276) und nach Vorgabe des mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde einvernehmlich abgestimmten Pflege- und
Entwicklungsplanes
1. auf den in der Karte als Sonderbiotop und Kulturhistori-

scher Wald dargestellten Flächen,
2. auf den in der Karte als lichter Wirtschaftswald dargestell-

ten Flächen zusätzlich nach weiteren aus dem Schutz-
zweck hergeleiteten Vorgaben:
a) ausschließliche Förderung und Einbringung der stand-

ortgerechten Baum- und Straucharten des bestehenden
Eichen-Hainbuchenwaldes,

b) die Bewirtschaftung, ohne den Eichenanteil zu verrin-
gern oder deren Verdrängung zuzulassen,

c) die Bewirtschaftung ohne Unter- und Voranbau mit
Schattbaumarten,

d) Nutzung der Eichen im Femelhieb nach Maßgabe des
mit der zuständigen Naturschutzbehörde abgestimm-
ten Pflege- und Entwicklungsplanes oder dessen Fort-
schreibung,



e) die Bewirtschaftung ohne Entnahme von Horst- und
Stammhöhlenbäumen , stehendem starken Totholz ein
schließlich abgebrochene r und entwe rteter Baum
stümpfe und liegendem Bruc h- und Toth olz sowie
Stubben und Reisig. Windwurfteller sind sowe it wie
möglich zu belassen und nich t zurückzuklappe n. Eine
Entna hme von Bruch- und Totholz ist aus Forstschutz
grü nden und Verkehrssiche ru ngsgrü nden zulässig,

f) Pflege- und Holzerntemaßn ah men in Altholzbeständ en
nur vom 1. Oktober bis 28./29 . Februar des darauf fol
genden Jahres, in den üb rigen Beständen sowie beim
Auftreten von Schadereignissen ganz jährig,

g) Einsatz von Kalku ngsmitteln nur im Einvernehmen
mit der zus tän digen Naturschutzbehörde ,

h) ohne Neuanlage von befestigten Fors twegen.

(5) Freigestellt ist an dem in der Karte mit Punktlinie dar
gestellten wes tlichen Ufer der Innerste die ordn ungsgemäße
Ausübung der Angelfische rei und Hege unt er größ tmöglicher
Schonung der natürlich vorkommenden Wasser- und Schwimm
bl attp flanzen , der Brut- und Rastvögel sowie des Ufer be
wuchses .

(6) Die zuständ ige Naturschutzbehörde kann bei den in den
Absätzen 2 bis 4 genannten Fällen zur Erteilung ihrer Zus tim
mu ng, ihres Einve rne hmens oder im Anzeigeverfah ren Rege
lungen zu Zeitpunk t, Ort und Ausführu ngsweise treffen , die
geeigne t sind, Beeinträchtigungen oder Gefäh rdungen des
NSG, einze lner seine r Bestandteile oder seines Schutzzweckes
entgegenzuwirken .

(7) Weitergehende Vorschriften der §§ 28 a und 28 b NNatG
bleiben unberührt.

(8) Bestehende behördli che Genehmigungen, Erlaubnisse
oder sons tige Verwa ltungsakte bleiben unberü hr t.

§5

Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zus tändige
Naturschutz behörde nach Maßgabe des § 53 NNatG Befreiu ng
gewä hren . Eine Befreiung zur Realisieru ng von Plänen oder
Projekten kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen
der Prüfung nach § 34 c Abs. 1 NNatG als mit dem Schutz
zweck dieser Verord nung verei nbar erweisen oder die Voraus
setzungen des § 34 c Abs. 3 und 5 NNatG erfüllt sind .

Hannover , den

§6

Pflege- und Entwic klungsrnaßnahmen
(1) Zur Kennzeichnung des NSG sow ie zur weiteren Infor

mation üb er das NSG ist von den Eigen tümern und sons ti
gen Nutzungsberechtigten das Aufstellen von Schildern zu
dul den .

(2) Dem Schutzzweck dienende Maßn ahmen können - so
wei t erforderlich - in einem Pflege- und Entwicklungsplan
für das NSG dargestellt werde n, dies gilt insbesondere für
1. Ent buschungen,

2. Beweidung oder Mahd.
(3) Für die Flächen der Ans talt Niedersäc hsische Land es

forsten wer den Naturschutzmaßnahmen im Rah men der
Forsteinr ich tung in einem Pflege- und Entwicklungs plan dar
gestellt und einvernehmlich mit der zuständigen Natur
schutzbehörde im forstlichen Betriebsplan festgelegt. Der
Pflege- und Entwicklungsplan trifft insbesondere Aussagen
zur Förderung des Eichenbes tan des , der Schneitelha inb u
chen, des Auwaldes sowie des Alt- und Totholzes.

§7

Verstöße
(1) Ordnungswidrig nac h § 64 NI. 1 NNatG hand elt , wer

vorsä tzlich oder fahrläss ig gegen die Regelungen des § 3
Abs. 3 verstößt, ohne dass eine nach § 3 Abs . 3 erfor der liche
Zus timmung erteilt oder eine Befreiung gewä hrt wurde.

(2) Ordnungswidrig nach § 64 NI. 4 NNatG hand elt , wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 24 Abs . 2 NNatG das
Gebiet oder einzelne seiner Bestandteile zers tör t, beschädigt
oder veränder t oder wer das Gebiet außerhalb der Wege be
tritt, ohne eine nach § 4 erforderliche Anzeige oder ohne dass
eine nach § 3 Abs. 4 oder § 4 erfor der liche Zus timmung oder
das nac h § 4 erforderliche Einvernehmen erteilt oder eine
Befreiung gewä hrt wurde .

§8

Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nac h ihrer Verkündung

im Nds . MB!. in Kraft.
(2) Gleichze itig trit t die Verordn ung über das Naturschutz

gebiet .J nnersteaue unt er dem Mast berg" in der Stadt Hildes
heim, Landkreis Hild esheim, vom 2. 1. 1989 (AB!. für den
Regierungsbezirk Hannover S. 16) außer Kraft.

22 .1. 2008

Niedersächsischer Landesbetrieb
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Dr. Keuffe l


